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Dieses komplette Gastro-Norm-Programm ist in sei-
ner Vielfalt und Anwendungsmoglichkeit nicht zu
uberbieten und durch die mdglichen Kombinationen
der Inneneinrichtungsteile untereinander konnen

Gastro-Norm-Kiihlschrank
fiir Rollwagen MR-58

Totalinhalt ca. 580 Liter, Temperatur ca. + 3 bis + 5 °C
Rationalisierung mit dem Rollwagen!

In allen grosseren Betrieben, Grosskiichen und Spita-
lern, in welchen zum Lebensmitteltransport Rollis be-
nutzt werden, wird man mit dem MR-58 noch rationel-
ler arbeiten kdonnen. Kein umstandliches Umschichten
der Bleche oder Schalen mehr! Sie schieben einfach
den Rolli mit Inhalt komplett in den Kuhlschrank.

Aussenmasse:
Breite 71,3 cm, Tiefe 89 cm, Hohe 183,3 cm

Einbringmass des Rollwagens:
Breite 55 cm, Tiefe 65 cm, Hohe 140 cm

Standard-Ausfiihrung: Mit Rolli, ohne Bleche

Hermetik-Kiihlaggregat steckerfertig oben im Schrank
eingebaut.

Vollautomatische Abtauung
stung.

und Tropfwasserverdun-

nahezu alle Winsche erflllt werden. Gewerbe-, Kiihl-
und Tiefkihlschranke mit Gastro-Norm-Inneneinrich-
tungen ermdglichen eine weitgehende Rationalisie-
rung des Arbeitsablaufes in den Grosskilichen.

Die Strafe als Erziehungsmittel? | schuss

Bericht iiber einen Weiterbildungskurs der Vereinigung von Erziehern nichtangepasster Jugend in St. Gallen

Die Strafe in strafrechtlicher und
kriminclogischer Sicht
Dr. M. Hess

Zum Begriff der kriminellen Handlung

Unser Strafgesetzbuch umschreibt menschliche Verhal-
tensweisen, die nach einer Strafe rufen. Es gibt keinen
allgemein glltigenn Begriff der kriminellen Handlung,
die an Zeit und Ort gebunden wére. Das Verbrechen
muss zu einer bestimmten Umwelt in Beziehung ge-
setzt werden. Im Zuge der Technisierung und wirt-
schaftlichen Entwicklung entstehen neue Tatbestinde.
In der geschwichten und gestorten Familie funktio-
niert die Gewissensbildung nicht mehr richtig.
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Zum Begriff der Kriminalstrafe

Strafe ist Leid-, Schmerzzufiigung. Sie soll als ein be-
wusst zugefiigtes Uebel erlebt werden. Aber nicht jede
Schmerzzufiigung ist Strafe (vgl. Arzt u. a.). Die Kri-
minalstrafe wverschlechtert die Lebensverhéltnisse des
einzelnen.

Welches ist der Sinn der Bestrafung?

Strafe als Vergeltung Der Gedanke der Vergeltung
steht im Widerspruch mit jeder realistischen Ethik. Die
Tat und nicht der Mensch steht hier im Vordergrund.
Dank der heutigen Ursachenforschung wird der Krimi-
nelle mit einer «gerechten» Einstellung beurteilt. An-
stelle der Vergeltung soll das soziale Handeln treten.



Stihne und Vergeltung werden oft in einem Atemzug
genannt. Die Siihne ist eine psychologische Notwendig-
keit. Stihne vollzieht sich im Téater selber. Sie fihrt zur
Befreiung, Lauterung, Erlésung und Verséhnung mit
der Umwelt, wenn die Reue beim Téater vorhanden ist.
Fir die Reue ist der Prozess der Gewissensbildung Vor-
aussetzung. Vergeltung ist nicht Voraussetzung fiir die
Stihne, sie kann aber den Zugang zur Sitihne verriegeln.
Die Vergzaltung als Aufgabe des Strafrechts ist abzu-
lehnen. Diese Ueberzeugung ist heute noch keineswegs
Allgemeingut.

Abschreckung als Aufgabe des Strafrechts Vom Kri-
minellen aus gesehen miissen wir ein Abschreckungs-
strafrecht aus ethischen und aus kriminalpolitischen
Ueberlegungen ablehnen. Der Abschreckungsgedanke
verstosst auch gegen die Prinzipien der sozialen Ein-
zelhilfe, gegen die Vorstellung von einer Menschen-
wiirde, die ausnahmslos jedem Menschen zukommen
soll, wie schwer auch sein soziales Fehlverhalten wie-
gen mag.

Strafrecht und Strafvollzug stellen erfahrungsgeméss
der schwersten Kriminalitit keine motivbildenden und
hemmenden Kriafte entgegen. Allgemein kann gesagt
werden, dass fremdes Leid nicht wie eigenes Leid er-
lebt wird und dass fremder Schaden noch selten je-
manden klug gemacht hat.

Die Wirkungen der Abschreckung durfen nicht tber-
schitzt werden. Die diesbezliglichen vertrauten Wunsch-
vorstellungen im Volk sind nicht real.

Diese Ueberlegungen fiihren zwangslaufig zu einer in-
dividuellen Verbrechensbekdmpfung. Die Aufmerksam-
keit gilt in erster Linie dem Menschen, dem Titer, der
Gesamtpersonlichkeit des Kriminellen. Hier treffen sich
in der grundsitzlichen Betrachtungsweise die Krimino-
logen und die Sozialarbeiter.

Individuelle Verbrechensbekimpfung als Aufgabe
des Strafrechts

Eine berechtigte Frage ist, ob es sich hier noch um
Strafe handelt.

1. Die Massnahmen der Elimination dienen der Aus-
schaltung und Isolierung jener Kriminellen, die mit den
Moglichkeiten, die zur Verfligung stehen, noch nicht
integriert werden kénnen. Die «Sicherungsverwahrung»
kann allerdings nur dann konsequent und mit gutem
Gewissen angeordnet und durchgefiihrt werden, wenn
Anstaltsbetrieb und Haltung des gesamten Personals
frei von allen Tendenzen der Vergeltung und Uebels-
zufligung sind. Sobald es gelingt, dem Kriminellen mit
der gleichen sachlichen und wenn moglich wissenschaft-
lichen Einstellung zu begegnen wie dem Geisteskran-
ken, wird man auch bei der Festlegung der sozialen
Schutzmassnahmen von gleichartigen Kriterien aus-
gehen konnen.

2. Die Massnahmen der Resozialisierung sind auf die
soziale Anpassung, auf die Wiedereingliederung, auf die
Rehabilitierung im sozialen Sinne, auf Gewissensbil-
dung, Nacherziehung, Reifungshilfe ausgerichtet. Die
Forderung der positiven Kréfte, tiber die ein Mensch
verfiigt, verspricht bessere Resultate als die Unter-
driickung des Negativen. Eine realistisch betriebene Re-
sozialisierung wird von der Bestrafung im echten Sinne
nur ausnahmsweise Gebrauch machen. Die Uebelszu-
fligung vergrossert die Kluft zwischen dem echten Kri-
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minellen und der Gesellschaft. Da der Kriminelle in
der Regel weder Reue zeigt noch unter Schuldgefiihlen
leidet, besteht bei ihm auch selten ein Strafbedtirfnis,
das ihm von der Normalpsychologie in so liebevoller
Weise zugedacht wird.

Im Strafrecht friitherer Zeiten erfolgte der Abwehr-
kampf gegen das Verbrechen ausschliesslich auf der
Ebene der Symptome. Der modernen Kriminalwissen-
schaft dagegen geht es um die Erforschung der Ursa-
chen. Es geht um die diagnostische Erfassung des kri-
minellen Menschen, und es geht um eine soziale The-
rapie. Auf dem Boden der Therapie gibt es weder Milde
noch Hérte — und auch keine Begnadigung. Auch eine
Therapie kann schmerzhaft sein; doch muss es sich um
notwendige und sinnvolle Schmerzen handeln.

Zum Schuldproblem im Strafrecht

Wer in zurechnungsfihigem Zustand ein Delikt begeht,
handelt schuldhaft. Wir wollen hier nicht auf den straf-
rechtlichen Begrifl der Zurechnungsfihigkeit, auf die
Schuldformen von Vorsatz und Fahrléssigkeit, auf das
Problem der Willens- oder Entscheidungsfreiheit ein-
gehen. Aber beachten wir, dass am Zustandekommen
der kriminellen Handlung viele Krifte beteiligt sind,
fiir die nicht allein der Téter einzustehen hat. In Frage
kommen anlageméssige Faktoren, Vorgeschichte des
Téaters mit seinen Kindheitseindriicken, das Problem
der Gewissensbildung, aber auch die Umweltseinfliisse
im weiteren Sinne.

Erwéhnt sei auch noch der jlingste Zweig der Krimi-
nologie, die sogenannte Victimologie, die Lehre vom
Opfer als Umweltfaktor. Fiir all diese Komponenten
triagt der Tédter keine Verantwortung und keine Schuld.
Es gibt nur eine Teilschuld, eine Mitschuld, eine Ver-
quickung von Schuld. Die kriminelle Handlung ist das
Endprodukt, das die ganze Aufmerksamkeit auf diesen
einen Tater lenkt.

Das Schweiz. Jugendstrafrecht erstrebt eine wirksame
Verbrechensbekimpfung. Die Frage nach dem schuld-
haften Verhalten ist praktisch fast bedeutungslos.

Das Erwachsenen-Strafrecht der Zukunft, so hofft der
Referent, wird in der Schuldfrage kein zentrales Pro-
blem mehr erblicken. In den Mittelpunkt tritt immer
mehr die Personlichkeit des Téters und damit die Frage
nach seiner Ansprechbarkeit auf die heutigen Moglich-
keiten der sozialen Integration. Dass wir mit diesen
Moglichkeiten noch sehr am Anfang der Entwicklung
stehen, mag ein Trost sein. In erster Linie ist diese Er-
kenntnis Verpflichtung, die Methoden der sozialen In-
tegration zu vertiefen und auszubauen. Der kriminelle
Mensch soll in aller erster Linie als fiirsorgebediirftige
Personlichkeit erkannt und entsprechend behandelt
werden.
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Grenzen der Strafe — Grenzen der Erziehung —
Grenzen des Erziehers

Ernst Kappeler

Nach den vorangegangenen Referaten ergaben die Ge-
danken des Dichters und Erziehers einen abgerundeten
Ueberblick. Eine kurze Besinnung tiber die Moglich-
keiten und Grenzen unseres erzieherischen Tuns nannte
er sie. Es liegt uns daran, seine Gedanken in ihrem
Wortlaut unveréndert wiederzugeben. Es handelt sich
jedoch nur um Ausschnitte aus einer kostbaren Fiille.
«Dieselbe Strafe kann bei einem Kind erfolgreich sein,
beim zweiten ist sie schon schadlich. Unsere Berech-
nung des Menschen und seiner Entwicklung ist nie
sicher. Einzelne positive Erkenntnisse beweisen weder
die Allgemeingtltigkeit einer Methode noch sichern sie
den Fortschritt: Erziehen bleibt immer ein Abenteuer
und stosst in Neuland vor.»

«Erziehen heisst vor allem: Gutes stdrken, Positives
anerkennen, Gesundes ins Licht riicken. Selbst dort,
wo eine Strafe notwendig wird: Sie verliert in dem
Moment ihre positive erzieherische Wirkung, wenn sie
nur als Quittung fiir vergangene Fehler ausgestellt
wird.»

«Fehlhandlungen sollen nicht quittiert, sondern in posi-
tive Anstrengungen umgeleitet werden. Nur wo der
Ausweg in diese zweite Stufe gedffnet wird, ist eine
Strafe Uberhaupt sinnvoll. Wir dirfen nie handeln,
ohne den Blick aufs Ganze, auf die Zukunft des Kindes
zu richten; nie strafen, ohne ein Tor nach vorwérts zu
offnen. Die Strafe stellt das Kind nicht auf ein totes
Geleise, sie stellt ihm Weichen. Weichen in sein Leben,
flir das wir verantwortlich sind. Deshalb miissen wir
uns wohl bemiihen, unsere Massnahmen im Einzelfall
in die Gesamtverantwortung einzubeziehen; unsere ei-
gene Erkenntnis in den Dienst des anderen, des jungen
und fir uns nie ganz liberschaubaren Lebens.»

«Jeder, der erzieht, muss mit seiner eigenen, ich mdéchte
sagen zivilen Personlichkeit rechnen. Sie ist auch die
Grundlage jeder Erzieherpersonlichkeit. Es hat keinen
Sinn, wenn ein militdrisch strenger Lehrer plotzlich in
eine gespielte véterliche Gilite hinliberwechselt, die sei-
nem Wesen nicht liegt. Er versuche, auf seiner Grund-
lage das Bestmogliche zu tun. Es fiihren nicht nur viele
Wege nach Rom, sondern auch viele Wege zum Kind.»
«Es ist immer wieder anders. Deshalb, glaube ich, ist
jede allzu sichere Perfektion im einzelnen, jede starre
Festlegung auf ein bestimmtes Erziehungsprinzip fir
uns Erzieher gefdhrlich, weil wir so in ein subjektives
Endurteil und damit in eine lebensfremde Enge gera-
ten. Das Wichtigste und Notwendigste aber, was wir
alle benotigen, ist die eigene Lebendigkeit, die Mog-
lichkeit stindigen Umdenkens, das eigene Jung-sein,
das unsere Anbefohlenen nicht in ein fremdes, von uns
alteren scheinbar ldngst liberwundenes Reich verstosst.»
«Weder die Macht unseres Aelter-seins noch die ange-
strebte innere Nihe und Bruderschaft diirfen den jun-
gen Menschen aus sich selber verdringen oder seelisch
vergewaltigen. Er hat sein eigenes Leben. Und er lebt
dieses Leben einmalig zum ersten und einzigen Mal.
Auch wir, seine Berater, die erfahrener sind, haben sein
Leben noch nicht gelebt, Nur unser eigenes. Wir miis-
sen daran denken. Darum ist unser Jung-sein mit der
Jugend nicht ein Ergreifen, sondern ein Begreifen des
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jungen Menschen. Ein blosses Begleiten seines ureige-
nen Weges. Nicht ein gewaltsames, eigenmichtiges Ab-
biegen in unsere Strafe. Wir konnen ihm nicht vor allen
falschen Pfaden stehen. Mit all unserer vielfdltigen Er-
fahrung nicht. Welch goldenes Zeitalter wére angebro-
chen, wenn alle Erfahrungen der Geschichte in den
heutigen weltpolitischen Gesprédchen und Entscheidun-
gen fruchtbar wiirden!»

«Wie fremd und unnahbar muss den Schiilern ein Leh-
rer, den Kindern ein Vater, den Berufssuchenden ein
Berater sein, dessen vermeintliche Vollkommenheit und
Sicherheit kein Herannahen der minder vollkommenen
Kinder zulésst. Sie werden ihn vielleicht einen Augen-
blick lang bestaunen, ihn seiner Sicherheit wegen be-
wundern — nie aber lieben. Die Liebe aber ist das ein-
zige FErziehungsmittel, in dem alle Wege offen liegen,
das alles Verstehen und alles Verzeihen in sich schliesst,
zugleich aber auch alle gemeinsame Kraft des guten
Willens fiir eine klare und menschenwlirdige Zukunft.»
«Vergessen wir nie: Wir sind alle noch auf dem Weg.
Die Jungen am Anfang der Strecke, wir Aelteren in
der Mitte oder am Ende. Aber wir gehen alle noch mit.
Wir werden alle. Jeden Tag. Jede Stunde. Und wenn
wir «Erwachsene» und «Junge» heissen nach der Zahl
der Jahre, so sind wir vor der Ewigkeit und vor Gottes
Antlitz alle nur Kinder, in dieses kurze, gemeinsame
Leben gestellt, damit wir uns lieben.»

«Ich weiss: das Nachdenken, das gerade uns Erziehern
so not tut, wird den heutigen Menschen schwer ge-
macht. Das Nachdenken {iber sich selbst, tiber sein Le-
ben, Uber Gott. Er hat keine Zeit. Eingespannt in die
pausenlose Hast des modernen Alltags, raubt er sich
Augenblicke vom Tag, nur um zu essen, einen notwen-
digen Brief zu schreiben oder kurz zu ruhen.

Er geschieht immer, wird gestossen und gedringt. —
Er wird gelebt und lebt nicht mehr. Und wenn er
denkt, denkt er immer nur gegen ein Ziel, aber nie zu-
rick. Er denkt vorwirts. — Aber er denkt nicht nach,
nicht nach innen, nicht zu sich selbst.»

«Reif werden wir nicht in der Eile. Reif werden wir
nur in der Geduld.»

«Die ungefassten Quellen des Himmels sind ungebannt
in uns maichtig. Das Geheimnis gibt uns nicht preis.
Auch wenn es unsere Zeit gering achtet und den eige-
nen Werken besser traut. Der Erzieher darf es nicht.
Auch wenn es ihm jedesmal schwer wird, seiner per-
sonlichen Kraft und Einflussnahme Grenzen gesetzt zu
sehen. Aber ist es nicht anderseits gerade in unserer
Zeit trostlich, noch andere Kriafte schaffend zu wissen,
die nicht dem Willen der Menschen gehorchen? Die
nicht teilen, sondern zusammenfiigen; die nicht tren-
nen, sondern vereinen?»

«Denken wir dann und wann, mitten in der Befriedi-
gung iber unser eigenes Konnen, dariiber nach. Neigen
wir uns vor diesem Unfassbaren, biicken wir uns vor
dem Stérkeren, dem Unvergénglichen, vor Gott. Denn
erziehen kann nur der, der sich bilickt. Wir werden
nicht kKleiner, indem wir es tun.»

«Der Blick auf das Ganze ist der Blick auf Gott und
Gottes Blick auf uns. Indem wir dies wissen, in jeder
kleinsten Bemiihung um Erziehung und Fortschritt, ge-
hen wir mit dem eigenen Mut nicht eitel vondannen
und werden vor uns selbst und vor den Kindern nicht
ZU gross. E. Krattiger, M. Brunner



	Die Strafe als Erziehungsmittel? : Bericht über einen Weiterbildungskurs der Vereinigung von Erziehern nichtangepasster Jugend in St.Gallen [Schluss]

